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Realgewerbeberechtigung beantragen

Eine neue Realgewerbeberechtigung kann nicht beantragt werden. Eine Vorhandene kann 
auf Antrag verlängert werden.

Basisinformationen

Realgewerbeberechtigungen sind die mit dem Besitz eines bestimmten Grundstücks 
verbundenen Befugnisse zur Ausübung eines Gewerbes. Neue dürfen seit 1869 nicht 
mehr begründet werden. 

Eine Realgewerbeberechtigung, die 3 Jahre lang nicht ausgeübt worden ist, erlischt. Die 
Frist kann von der Erlaubnisbehörde verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Voraussetzungen

Die Realgewerbeberechtigung wurde vor 1869 erteilt.

Ablauf
Die Verlängerung muss schriftlich beantragt werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle.

Benötigte Unterlagen
Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Zuständige Stellen

5.02 Gewerbeangelegenheiten - Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen 
und Transformation

+49 421 361-0
Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen
gewerbe@wht.bremen.de

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/abteilung-5-gewerbeangelegenheiten-die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/5-02-gewerbeangelegenheiten-die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation-125290
mailto:gewerbe@wht.bremen.de
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Gebühren / Kosten

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Eine Realgewerbeberechtigung, die 3 Jahre lang nicht ausgeübt worden ist, erlischt. Die 
Frist kann von der Erlaubnisbehörde verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Rechtsgrundlagen
Bremisches Gaststättengesetz (BremGastG)
Kostenverordnung der Wirtschaftsverwaltung (WKostV)

Aktualisiert am 12.05.2026

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gaststaettengesetz-bremgastg-vom-24-februar-2009-284376?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-der-wirtschaftsverwaltung-wkostv-vom-4-september-2002-307703?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
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